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VERFAHREN ZUR FESTSTELLUNG DES ANSPRUCHS AUF SONDERPÄDAGOGISCHE FÖRDERUNG  

SuS werden ohne Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung an einer allgemeinen Schule angemeldet 

 

Bei drohendem Leistungsversagen:  
 

VM- Maßnahmen  
der allgemeinen Schule  

 Förderung dokumentieren! (auch Förderplan usw)  schuleigene Formalia 

Besteht der Verdacht, dass ein Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung vorliegen könnte/die 
Maßnahmen der allg. Schule reichen nicht aus:  

  

VM-Maßnahmen  
des zuständigen Beratungs- und Förderzentrums 

 Beratung und Förderung dokumentieren 
 
 

Bereits eingeschulte SuS: BFZ-eigene Formalia  

Sonderfall Einschulungskinder 
A_präventive Unterstützung durch das rBFZ 

1.1 Antrag: Allgemeine Schule 

1.2 Ergebnis: Zuständiges BFZ 

Reichen die vorbeugenden Maßnahmen nicht aus:  

Einleitung des Verfahrens zur Prüfung des Anspruchs auf 
sonderpädagogische Förderung 

 Durchführung des Verfahrens zur Feststellung des Anspruchs  B_Feststellung des Anspruchs auf sonderpädagogische Förderung 

     

Vorbereitung des Verfahrens zur Prüfung des Anspruchs 
 
Antragsfrist: 15.12. des laufenden Schuljahres 

 

Formulare 2.1. – 2.4. in der Regel zusammen mit den erforderlichen 

Unterlagen (Förderplan, BFZ-Bericht usw.): 

 an das zuständige BFZ 

 bei ausdrücklichem Wunsch der Sorgeberechtigten zu einer 
„Direktaufnahme Förderschule“  
 an die fachlich und regional zuständige Förderschule 
Kopien der Formalia: 
 an das SSA 

 

2_Vorbereitung Feststellung 

2.1.Protokoll Klassenkonferenz (allgemeine Schule) 
2.2. Anhörung/Beratung der Sorgeberechtigten (allgemeine Schule, BFZ) 
2.3.Stammdatenblatt (allgemeine Schule) 
2.4. Antrag auf Feststellung (SL allgemeine Schule) 

      

Feststellungsverfahren Inklusion 
 
 

 Prüfung des Antrages (rBFZ/Förderschule) 
 
 

 Verfassen und Prüfen einer förderdiagnostischen 

Stellungnahme durch BFZ/Förderschule  

 Abgabefrist an das SSA: 15.03. des laufenden 
Schuljahres 

 
 

 Durchführen eines Förderausschusses 

 Abgabefrist an das SSA: 15.05.des laufenden 
Schuljahres 

 

Formulare 3.1. – 3.8.  
 

Bitte achten Sie darauf, dass erst mit Information der 
Sorgeberechtigten zum Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung mittels einer rechtskräftigen Verfügung der Anspruch 
auch festgestellt oder nicht festgestellt ist! 

 
F_Sonderfälle: 16.1.Einstellung Verfahren  
Diese Verfahrensweise bildet eine Ausnahme dar. Sollte das 
Verfahren eingestellt werden, so ist dies ebenso den 
Sorgeberechtigten nach Kenntnisnahme des Schulamtes schriftlich 
mitzuteilen (Kopie an das SSA) 
 
Achtung: Soll der Förderschwerpunkt geistige Entwicklung geprüft 
werden, so kann das Verfahren zum Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung nicht eingestellt werden! 
 

 

3_ Feststellungsverfahren Inklusion  

3.1.Prüfung und Bearbeitung des Antrages - Ablehnung (BFZ und/oder Förderschule) 
3.2.Prüfung und Bearbeitung des Antrages – Zustimmung (BFZ und/oder Förderschule) 

Prüfung der förderdiagnostischen Stellungnahme durch das SSA 

3.5.Dokumentation des Förderausschusses (allgemeine Schule) 
3.6.Herstellen des Benehmens mit dem SSA zur Empfehlung (allgemeine Schule) 

Prüfung/Genehmigung der Empfehlung durch das SSA 

Abschluss: zuständige Schule schreibt Verfügung zu Feststellung des Anspruchs oder 
ohne Feststellung des Anspruchs  
Kopie an das SSA  

 


